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Beiblatt zur Parlamentskorrespondünz 24. Feber 1961 

A n fra g e b e a n t Vi 0 r tun g 

In BeantYvortung einer Anfrage der Abgsordneten J)r. G red 1 e r 

und Genossen, was der Sozialminister zu untcrhehmen gedenke, damit in allen 

Bundesländern die entsprechenden Landesausführungsgesetze zum Bundesgrundsatz­

gesetz über natürliche Heilvorkommen und Kurorte erlassen werden, hat Bundes­

minister für soziale Verwaltul1.g Pro k s c h folgendes mitgeteilt~ 

Zu dem Bundesgrundsatzgesetz vom 2.Dcz8mber 1958 über natürliche 

Heilvorkommen und Kurorte, BGBl.Nr.272, das im 75. Stück des Bundesgesetz­

blattos vom 16. Dezember 1958 vorlautbart vmrde, hat bisher trot z der Ver­

pflichtung des § 27 Abs.2, ·wonach die Landesausführungsgesetze binnen JahrGs­

frist zu erlassen waren, nur der Salzburger Landtag mit seinem Gesetzesbe­

schluss vom 20. April 1960 ein solches Ausführungsgesetz erlassen, das im 

12. Stück des Landesgesotzblattes für das Land Salzburg vom 14. Juli 1960 

untor Nr. 39 verlautbart vlUrde und mit 1. Oktobor1960 in Kraft getreten ist. 

Gestützt auf Art. 15 il.bs.6 des Bundos-Verfassungsgesetz es in 0.or 

Fassung von 1929 hat daher mein Bundosministerium bereits im Vurjahro den Ent­

v~r~ eines Ersatzausführungsgesetzes des Bundes ausgearbeitet und am 

17. Juni 1960 unter Zahl V-63.174-27/Jr./60 an die Ämter der Landesregierungen 

und die sonst in Betracht konK~enden BegutachtersteIlen ausgesendet. 

Die ll.nkündigung meiner Absicht, den Entwurf eines solchen Ersa-tzaus­

itührungsgesetzes des Bundes zwecks Genehmigung und Weiterleitung an dia Organe 

der Bundesge~atzgel)ung in den Ministerrat ~inzubringen, löste in elen Stellung­

nahmen der Bundesländer einen sturm der Entrüstung aus, indem auf die Schwie­

rigkeiten, die sich bei Regelung dieser Materie durch die Überschneidung der 

In--teressen der Kurorte und des Fremdenverkehrs ergeben, und auf die bereits 

anhängigen Arbeiten zur .Ausarbeitung solcher Entvlürfe vGrvJiesen wurde. 

Meinem Bundesministerium ·wurden als unmittelbare il.uswirkung dieser 

l'Iassnahme zunächst wei tore Ent·würfe ven Landesausführungsgesetzen zur Bcgut­

achtung~ und zwar für die Bundesländer Kärnten, Oberösterreich, Steiermark 

und \:ien übermittelt. Von den Bundesländern Burgenland, Niederösterreich und 

Tirol wurde die Vorlage solcher Entwürfe in .ilussicht gestell t .. Ledi§~_:i..cll_ da,B. 
- ----- ----- -- ----- "-- -- -"_.- -- ----- - ~ -"- -- --- - - --- ---- -_.. ~-

Bunc:es1and Vorarlberg verwies darauf 9 dass auch zu dem derzei t geltenden 

Bu..Yl<lesgrundsatzgesetz über Heilquellen und Kurorte aus dem Jahre 1930 bisher 

noch kein Landesausführungsgesetz erlassen wurde, womit zu erkennen gebeben 

,vurde ,dass mit der Ausarbeituxl.g eines Landesausführungsgesot zes für Voraxl­

berg in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist. 
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Da die bei Regelung dieser ~,[aterie in den Bundesländern sich ergebenden 

Schnierigkei ten nicht in .Lbrecle gestellt werden können, glaubte ich zunächst 

mit der Einbringung des Entwur:fes eines Ersatzaus:führungsg':.'SGtZGS in don 

Ministerrat noch zuvlarten zu müssen. Zu den vorgelegten Ent\7ürfen der Bundes­

läncGr wurde seitens der in B2tracht kommenden Zentralstollen des Bundes Stel­

lung genommen. Die zusammenfassenden Stellungnabmoll wurden noch im Vorjahre 

seitens meines Bundesministeriums an die in Betracht kommenden Ämter der Landes-:­

regieTungen weitergeleitet. Zu entsprechendo5Gesetzesbeschlüssen der in Be­

traoht kommenden Landtage ist es aber bis heute nicht gekommenG Lediglich der 

Entwurf eines Tliener Jius.führungsgesetzes liegt bereits der 'iTiener Landesre­

gierungvor und wiro. nach einer meinem Bundesmip.isterium zugegan-genen Mit­

teilung in der nächsten Regierungssitzung aller Voraussicht nach zur Regier1.mgs­

vorlage 8rhoben und dem ,.~.rieher Landtag zur Beschlussfassung vorgelegt vverden. 

In der Folge wurden weitere Entwürfe von Landesausführungsgesetzen meinem 

Btmdesministeriam seitens der Bundesländer Burgenland und Tirol in den letzten 

Tagen übermittelt, zu denen noch Stellung genommen werden muss. Soitens des 

Bundeslandes Nioderösterreich wurde bis heute nicht einmal ein Entwurf zur 

Vorbegutachtung übermittelt, obwohl bereits mit Schreiben vom 26~Juli 1960 

die Behandlung eines Niedorösterreichischen Landesausführungsgesetzes im Land­

tag für Herbst v.J. in ~ussicht gestellt worden war. 

Bei einer derartigen Säumnis vJird die No twendigkei t zu einer 1/.[assnahme 

naoh Art.15 Abs.6 Bundes-Verfassungsgesetz selbst seitens der Bundesländer 

kaum m'0hr ein .L.brede gestellt V'.lerden können, zumal bereits aus Kreisen der 

Heilvorkommenb8sitzer und Kurorte bei meinem Bundesministerium verschiedent­

lich :Beschwerde über diese Säumnis geführt worden ist und ausserdem vorschie­

dene Unzukömmlichkeiten auf dieseD Gebiete ,zu einer raschen gesetzlichen Neu­

regelung, die in ihren Grundsätzen beroits gegeben ist, dränge ne 

Von der Ermä,chtigung des 1st. 15 J~bs.6 Bunc1os-Verfassungsgesetz musste 

innorhalb meines Ressorts vom Bunde schon einmal anlässlich der ErlassUl1.g 

der Landesausführungsgesetze zu § 57 des Ärzt8gGSetz8s, BGBLNr. 92/1949, 

Gebrauch gemacht werden. Ich beabsichtige daher, den b 8rei ts fertiggestellten 

Ministerialentwurf eines Ausführungsgesetz2s des Bundes zum Bundesgrunc1sat z­

gesetz über natürliche Heilvorkommon und Kurorte zwecks Genehmigung als . 

RegierUl'lgsvorlage und v:eiterleitung an die Organe der BundesgesetzgebUl'lg 

in Kürze in den Ministerrat einzubringen. 

- ..... -.-

146/AB IX. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




